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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Finanzstrafgesetzes 

§ 32. (1) – (2) … § 32. (1) – (2) … 
(3) In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet: (3) In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet: 

 a) die Probezeit im Fall einer bedingten Nachsicht der Strafe oder im Fall 
einer bedingten Entlassung; 

 a) die Probezeit im Fall einer bedingten Nachsicht der Strafe oder im Fall 
einer bedingten Entlassung; 

 b) Zeiten, für die dem Bestraften ein Aufschub des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe, es sei denn wegen Vollzugsuntauglichkeit, oder der 
Zahlung einer Geldstrafe oder eines Wertersatzes gewährt worden ist; 

 b) Zeiten, für die dem Bestraften ein Aufschub des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe, es sei denn wegen Vollzugsuntauglichkeit, oder der 
Zahlung einer Geldstrafe oder eines Wertersatzes gewährt worden ist; 

 c) Zeiten, in denen der Bestrafte auf behördliche Anordnung angehalten 
worden ist; 

 c) Zeiten, in denen der Bestrafte auf behördliche Anordnung angehalten 
worden ist; 

 d) Zeiten, in denen sich der Bestrafte im Ausland aufgehalten hat;  d) Zeiten, in denen sich der Bestrafte im Ausland aufgehalten hat; 
 e) Zeiten, in denen bezüglich des Strafverfahrens ein Verfahren beim 

Verfassungsgerichtshof oder beim Verwaltungsgerichtshof anhängig ist. 
 e) Zeiten, in denen bezüglich des Strafverfahrens ein Verfahren beim 

Verfassungsgerichtshof oder beim Verwaltungsgerichtshof anhängig ist; 
  f) Zeiten, in denen der Vollzug in Folge der Erbringung gemeinnütziger 

Leistungen gemäß § 3a Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes – StVG, BGBl. 
Nr. 144/1969, als aufgeschoben gilt. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 57. (1) – (2) … § 57. (1) – (2) … 
(3) Jeder Beschuldigte ist durch die Finanzstrafbehörde sobald wie möglich 

über das gegen ihn geführte Ermittlungsverfahren und den gegen ihn bestehenden 
Tatverdacht sowie über seine wesentlichen Rechte im Verfahren (§§ 77, 79, 83, 84, 
113, 114, 125, 151 und 152) zu informieren. Dies darf nur so lange unterbleiben, als 
besondere Umstände befürchten lassen, dass ansonsten der Zweck der Ermittlungen 
gefährdet wäre, insbesondere weil Ermittlungen oder Beweisaufnahmen 
durchzuführen sind, deren Erfolg voraussetzt, dass der Beschuldigte keine Kenntnis 
von den gegen ihn geführten Ermittlungen hat. Auch alle anderen vom 
Finanzstrafverfahren betroffenen Personen sind über ihre wesentlichen Rechte zu 

(3) Jeder Beschuldigte ist durch die Finanzstrafbehörde sobald wie möglich über 
das gegen ihn geführte Ermittlungsverfahren und den gegen ihn bestehenden 
Tatverdacht sowie über seine wesentlichen Rechte im Verfahren (§§ 77, 79, 83, 84, 
113, 114, 125, 151 und 152) zu informieren. Dies darf nur so lange unterbleiben, als 
besondere Umstände befürchten lassen, dass ansonsten der Zweck der Ermittlungen 
gefährdet wäre, insbesondere weil Ermittlungen oder Beweisaufnahmen 
durchzuführen sind, deren Erfolg voraussetzt, dass der Beschuldigte keine Kenntnis 
von den gegen ihn geführten Ermittlungen hat. Das gleiche gilt, wenn sich durch im 
Zuge des Ermittlungsverfahrens hervortretende Umstände eine Änderung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
belehren. Die Informationen und Belehrungen können auch mündlich erteilt werden, 
worüber erforderlichenfalls ein Aktenvermerk aufzunehmen ist. 

Tatverdachtes ergibt. Auch alle anderen vom Finanzstrafverfahren betroffenen 
Personen sind über ihre wesentlichen Rechte zu belehren. Die Informationen und 
Belehrungen können auch mündlich erteilt werden, worüber erforderlichenfalls ein 
Aktenvermerk aufzunehmen ist. 

(4) Soweit es zur Wahrung der Verteidigungsrechte eines Beschuldigten, der 
sich in der Verfahrenssprache nicht hinreichend verständigen kann, erforderlich ist, 
ist Übersetzungshilfe durch Beistellung eines Dolmetschers zu leisten; dies gilt 
insbesondere für die Rechtsbelehrung, für Beweisaufnahmen, an denen der 
Beschuldigte teilnimmt, und für Verhandlungen. 

(4) Soweit es im Interesse eines fairen Verfahrens und der Wahrung der 
Verteidigungsrechte eines Beschuldigten, der sich in der Verfahrenssprache nicht 
hinreichend verständigen kann, erforderlich ist, ist ihm mündliche Übersetzungshilfe 
durch Beistellung eines Dolmetschers zu leisten; dies gilt insbesondere für die 
Rechtsbelehrung, für Beweisaufnahmen, an denen der Beschuldigte teilnimmt, und 
für Verhandlungen. Ist der Beschuldigte gehörlos, hochgradig hörbehindert oder 
stumm, so ist ein Dolmetscher für die Gebärdensprache beizuziehen, sofern sich der 
Beschuldigte in dieser verständigen kann. Über die Erforderlichkeit einer 
Übersetzungshilfe entscheidet der Leiter der Amtshandlung. Gegen die 
Nichtgewährung von Übersetzungshilfe ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht 
zulässig. Mängel der Qualität der Übersetzungshilfe sind, soweit sie die 
Verteidigungsrechte beeinträchtigen, unverzüglich zu rügen. In diesem Falle kann 
dieser Mangel im Rechtsmittel gegen die Strafentscheidung geltend gemacht werden, 
sofern im Verfahren nicht ohnedies Abhilfe geschaffen worden ist. 

 (4a) Ist Übersetzungshilfe gemäß Abs. 4 zu leisten, gilt in Verfahren, in denen 
die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
gemäß § 58 Abs. 2 einem Spruchsenat obliegt, sowie im Rechtsmittelverfahren 
darüber hinaus Folgendes: 

  a) Übersetzungshilfe ist auch für den Kontakt des Beschuldigten mit seinem 
Verteidiger zu leisten, sofern dies im Interesse einer zweckentsprechenden 
Verteidigung erforderlich ist. In diesem Fall ist auf Antrag ein 
Dolmetscher für längstens eine halbe Stunde vor dem Beginn der 
mündlichen Verhandlung und längstens eine halbe Stunde nach der 
Verkündung des Erkenntnisses in den Amtsräumen zur Verfügung zu 
stellen. Ein diesbezüglicher Antrag ist spätestens zwei Wochen vor 
Verhandlungsbeginn einzubringen. 

  b) Für die Verteidigung wesentliche Aktenstücke sind innerhalb einer 
angemessenen Frist schriftlich zu übersetzen. Als für die Verteidigung 
wesentlich gelten jedenfalls die Festnahmeanordnung, die Verhängung der 
Untersuchungshaft, die Stellungnahme des Amtsbeauftragten, die 
schriftliche Ausfertigung des noch nicht rechtskräftigen Erkenntnisses und 
ein gegen das Erkenntnis vom Amtsbeauftragen erhobenes Rechtsmittel. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sofern es den in Abs. 4 genannten Interessen nicht widerspricht, darf die 
schriftliche Übersetzung durch eine bloß auszugsweise Darstellung, durch 
mündliche Übersetzung oder, wenn der Beschuldigte durch einen 
Verteidiger vertreten ist, auch durch mündliche Zusammenfassung ersetzt 
werden. Auf Antrag des Beschuldigten sind ihm weitere konkret zu 
bezeichnende Aktenstücke schriftlich zu übersetzen, soweit die 
Erforderlichkeit einer Übersetzung im Sinne des Abs. 4 begründet wird 
oder offenkundig ist. Ein Verzicht des Beschuldigten auf schriftliche 
Übersetzung ist nur zulässig, wenn er zuvor über sein Recht und die 
Folgen des Verzichts belehrt wurde. Belehrung und  Verzicht sind 
schriftlich festzuhalten. 

(5) – (8) … (5) – (8) … 
§ 84. (1) – (4) … § 84. (1) – (4) … 
(5) Der Vernehmung ist ein Dolmetscher beizuziehen, wenn der Beschuldigte 

oder ein Nebenbeteiligter der Verhandlungssprache nicht hinreichend kundig, 
gehörlos oder hochgradig hörbehindert ist. 

(5) Der Vernehmung ist ein Dolmetscher gemäß § 57 Abs. 4 beizuziehen, wenn 
der Beschuldigte oder ein Nebenbeteiligter der Verhandlungssprache nicht 
hinreichend kundig, gehörlos, hochgradig hörbehindert oder stumm ist. 

§ 85. (1) – (3) … § 85. (1) – (3) … 
 (3a) Der Beschuldigte ist sogleich oder unmittelbar nach seiner Festnahme 

schriftlich in einer für ihn verständlichen Sprache und Art über seine Rechte (§§ 57 
Abs. 3 und 85 Abs. 4 und 6) und darüber zu informieren, dass er berechtigt ist, 
Beschwerde gegen die Anordnung der Festnahme zu erheben und jederzeit seine 
Freilassung zu beantragen und Zugang zu ärztlicher Betreuung zu erhalten (§§ 66 bis 
74 StVG). Ist die schriftliche Belehrung in einer Sprache, die der Beschuldigte 
versteht, nicht verfügbar, so ist er mündlich unter Beziehung eines Dolmetschers zu 
belehren und ihm die schriftliche Übersetzung nachzureichen. Über die Erteilung der 
Belehrung ist ein Aktenvermerk aufzunehmen. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 127. (1) Die mündliche Verhandlung wird vom Vorsitzenden des 

Spruchsenates, in den Fällen des § 125 Abs. 2 von einem Einzelbeamten der 
Finanzstrafbehörde geleitet (Verhandlungsleiter). Der mündlichen Verhandlung ist 
ein Schriftführer und, wenn der Beschuldigte oder ein Nebenbeteiligter der 
Verhandlungssprache nicht hinreichend kundig, gehörlos oder hochgradig 
hörbehindert ist, ein Dolmetscher beizuziehen. Der Verhandlungsleiter kann, wenn 
er es für notwendig erachtet, die mündliche Verhandlung vertagen. 

§ 127. (1) Die mündliche Verhandlung wird vom Vorsitzenden des 
Spruchsenates, in den Fällen des § 125 Abs. 2 von einem Einzelbeamten der 
Finanzstrafbehörde geleitet (Verhandlungsleiter). Der mündlichen Verhandlung ist 
ein Schriftführer und wenn der Beschuldigte oder ein Nebenbeteiligter der 
Verhandlungssprache nicht hinreichend kundig, gehörlos, hochgradig hörbehindert 
oder stumm ist, ein Dolmetscher gemäß § 57 Abs. 4 beizuziehen. Der 
Verhandlungsleiter kann, wenn er es für notwendig erachtet, die mündliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verhandlung vertagen. 

(2) – (9) … (2) – (9) … 
§ 136. Wenn einer der im § 82 Abs. 3 lit. b bis e genannten Gründe vorliegt 

oder wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann, 
ist im Erkenntnis die Einstellung des Strafverfahrens auszusprechen. Sonst ist im 
Erkenntnis über Schuld und Strafe zu entscheiden. 

§ 136. (1) Wenn einer der im § 82 Abs. 3 lit. b bis e genannten Gründe vorliegt 
oder wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann, 
ist im Erkenntnis die Einstellung des Strafverfahrens auszusprechen. Sonst ist im 
Erkenntnis über Schuld und Strafe zu entscheiden. 

 (2) Im Verfahren vor dem Spruchsenat kann dieser im Spruch des Erkenntnisses 
aussprechen, dass im Falle einer nach § 15 Abs. 3 verhängten Freiheitsstrafe eine 
Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest (§ 156b StVG) zur Gänze oder für 
einen bestimmten Zeitraum nicht in Betracht kommt, wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass eine solche Anhaltung nicht genügen werde, um den 
Bestraften von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten, oder es ausnahmsweise 
der Vollstreckung der Strafe in einer Anstalt bedarf, um der Begehung strafbarer 
Handlungen durch andere entgegen zu wirken. Dabei sind insbesondere die Art der 
Tat, die Person des Täters, der Grad seiner Schuld, sein Vorleben und sein Verhalten 
nach der Tat zu berücksichtigen. 

§ 175. (1) … § 175. (1) … 
(2) Ist eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so hat die Finanzstrafbehörde den auf 

freiem Fuß befindlichen rechtskräftig Bestraften schriftlich aufzufordern, die Strafe 
binnen einem Monat nach der Zustellung der Aufforderung anzutreten. Die 
Aufforderung hat die Bezeichnung des zuständigen gerichtlichen Gefangenenhauses 
(§ 9 des Strafvollzugsgesetzes) und die Androhung zu enthalten, daß der Bestrafte 
im Falle seines Ausbleibens vorgeführt wird. Kommt der Bestrafte dieser 
Aufforderung nicht nach, so hat ihn die Finanzstrafbehörde durch Anwendung 
unmittelbaren Zwanges zum Strafantritt vorführen zu lassen; sie ist berechtigt, 
hiebei die Unterstützung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in 
Anspruch zu nehmen. An Stelle der Aufforderung zum Strafantritt ist die sofortige 
Vorführung zu veranlassen, wenn Fluchtgefahr (§ 86 Abs. 1 lit. a und Abs. 2) 
besteht. 

(2) Ist eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so hat die Finanzstrafbehörde den auf 
freiem Fuß befindlichen rechtskräftig Bestraften schriftlich aufzufordern, die Strafe 
binnen einem Monat nach der Zustellung der Aufforderung anzutreten. Die 
Aufforderung hat die Bezeichnung des zuständigen gerichtlichen Gefangenenhauses 
(§ 9 des Strafvollzugsgesetzes) und die Androhung zu enthalten, daß der Bestrafte im 
Falle seines Ausbleibens vorgeführt wird. Kommt der Bestrafte dieser Aufforderung 
nicht nach, so hat ihn die Finanzstrafbehörde durch Anwendung unmittelbaren 
Zwanges zum Strafantritt vorführen zu lassen; sie ist berechtigt, hiebei die 
Unterstützung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Anspruch zu 
nehmen. An Stelle der Aufforderung zum Strafantritt ist die sofortige Vorführung zu 
veranlassen, wenn Fluchtgefahr (§ 86 Abs. 1 lit. a und Abs. 2) besteht. Kann die 
Vorführung nicht vollzogen werden, weil der Bestrafte flüchtig oder sein Aufenthalt 
unbekannt ist, ist die Finanzstrafbehörde befugt, eine Sachenfahndung und 
Personenfahndung zur Festnahme zu veranlassen. 

(3) – (6) … (3) – (6) … 
§ 179. (1) – (2) … § 179. (1) – (2) … 
 (3) Der Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe hat zu unterbleiben, wenn der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestrafte gemeinnützige Leistungen (§ 3a StVG) erbringt. Darüber ist er in der 
Aufforderung zum Strafantritt zu informieren, wobei ihm auch das Ausmaß der zu 
erbringenden gemeinnützigen Leistung mitzuteilen ist. Eine Gleichschrift dieser 
Mitteilung darf auch einer in der Sozialarbeit erfahrenen Person (§ 29b 
Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/1969) übermittelt werden. Für die Erbringung 
gemeinnütziger Leistung sind § 3a StVG und § 29b Bewährungshilfegesetz mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an Stelle des Gerichtes die 
Finanzstrafbehörde tritt. Die Vermittlung gemeinnütziger Leistung hat nur über 
Ersuchen des Bestraften zu erfolgen. 
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